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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die  Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
47. Jahrgang / Woche 28 / Ausgabetag: Donnerstag, 09. Juli 2020

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau 

Start/Ziel: Wanderparkplatz, 
Ende Lembacher Straße, 76891 Nothweilere
Der ca. 7 km lange deutsch-französische Premium-Wanderweg 
ist ein erlebnisreicher Rundwanderweg über die Grenze zwischen 
Deutschland und Frankreich. Am „Grenzgängerweg“, der sich über 
weite Strecken durch eine abwechslungsreiche Waldlandschaft zieht, 
erzählen Informationstafeln Anekdoten aus der „Grenzgeschichte“. 
Auf anderen Tafeln erfährt man etwas über tragische lokale Ereig-
nisse, von der Welt des Waldes und die Besonderheiten des grenz-
überscheitenden Biosphärenreservates Pfälzerwald/Nordvogesen.

Eine Besichtigung des Besucherbergwerkes „Eisenerzgrube 
Nothweiler“ (zur Zeit noch geschlossen), das direkt an der Strecke 
liegt, sollte man sich nicht entgehen lassen. Als Abschluss der Tour ist 
ein Flammkuchen zu empfehlen, den es in vielfältiger und köstlicher 
Form in der Gastronomie von Nothweiler gibt.

„Foto: Dominik Ketz, Pfalz.Touristik e.V. “

Start/Ziel: Wanderparkplatz, Start/Ziel: Wanderparkplatz, 

WANDERWEGE DER WOCHE

GRENZGÄNGERWEG
7 km – ca. 3 Stunden - Schwierigkeitsgrad: mittel

Start/Ziel: Wanderparkplatz, Start/Ziel: Wanderparkplatz, 
Ende Lembacher Straße, 76891 NothweilereEnde Lembacher Straße, 76891 Nothweilere

Blutspende

SCHÖNAU
Freitag, 10. Juli 2020

16:30 - 20:00 Uhr
Gienanth-haus · Gebüger Straße 4

Bitte bringen Sie einen gültigen Personalausweis 
und Ihren Blutspendeausweis mit.

Zur besseren Verträglichkeit der Spende sollte  man 
über den Tag verteilt 2 Liter getrunken haben.

Sie müssen eine Mund- und Nasenabdeckung tragen, 
sowie einen Personalausweis und wenn möglich den 
Blutspendeausweis mitbringen.
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Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
Montag - Freitag 09.00 - 12.00 Uhr, Bürgerservice 08.00 - 12.30 Uhr, Dienstagnachmittag 14.00 - 16.00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14.00 - 18.00 Uhr

telefon-durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 
Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Polizei  110

Polizeiinspektion Dahn (0 63 91) 91 6-0

Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst  112

Notfall-Telefax    112

Krankentransport  19222

Technisches Hilfswerk Hauenstein
Telefon (0 63 92) 92 32 90 – Mobil (0 17 4) 33 88 149

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Zuständig für die Bewohner der Ortschaften Bruchweiler-Bärenbach, 
Bundenthal, Busenberg, Dahn, Erfweiler, Fischbach, Hirschthal, 
Ludwigswinkel, Rumbach, Schindhard und Schönau ist die Ärztliche 
Bereitschaftspraxis in Pirmasens, Pettenkofer Straße 15, 66955 
Pirmasens

Öffnungszeiten der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Pirmasens:
Montag   19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag   19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch   14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag  19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag    16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertags:   vom Vorabend des Feiertages, ab 18.00 Uhr bis zum
    nachfolgenden Werktag, 07.00 Uhr

Zuständig für die Bewohner der Ortschaften Bobenthal (mit St. 
Germanshof), Erlenbach, Niederschlettenbach und Nothweiler ist die 
Ärztliche Bereitschaftspraxis in Landau, Cornichonstraße 4, 76829 
Landau 

Öffnungszeiten der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Landau:
Montag   19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag   19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch   14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag  19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag    16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertags:   vom Vorabend des Feiertages, ab 18.00 Uhr bis zum 
    nachfolgenden Werktag, 07.00 Uhr

Alle Ärztliche Bereitschaftspraxen sind unter der bundesweit 
einheitlichen Rufnummer 116 117 zu erreichen. Die 116 117 wird ohne 
Vorwahl gewählt und ist für den Anrufer kostenfrei.

Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen ist der Rettungsdienst unter 
der Telefonnummer 112 anzurufen

Notrufe

Notdienste

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die Abwasserbeseitigungseinrichtung
Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit 
des Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen.

Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen 
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie folgt
zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes (0,14 EUR/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes  (max. 0,42 EUR/Min.)
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer (www.lak-rlp.de) 
steht der aktuelle Notdienstplan allen Interessierten zur Verfügung.
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen.
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die Postleitzahl 
oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt gemacht. 

Apothekennotdienst Dahn

Die Apotheken in Dahn bieten einen wechselnden Notdienst für 
Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an diesem Nachmittag 
von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. 

15.07.2020  Apotheke am Jungfernsprung
22.07.2020  Wasgau Apotheke
29.07.2020  Kur Apotheke
05.08.2020  Apotheke am Jungfernsprung

Bereitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst

Kleintiere (Hunde-Katzen-Heimtiere):

11.07. / 12.07.2020
TÄ. D. Schlegel, Händelstraße 1, 76870 Kandel, Tel.-Nr. (0 72 75) 25 00

Großtiere: Bitte unter der Nummer Ihres Tierarztes erfragen!!

Zahnärztlicher Notdienst
Samstag, 09.00 Uhr bis Montag, 08.00 Uhr
An gesetzl. Feiertagen von 09.00 Uhr bis 08.00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten: samstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
    sonn- und feiertags von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr
    ansonsten Rufbereitschaft

11.07. / 12.07.2020
Dr. J. Becker, Wappensteinstr. 15 a, 66969 Lemberg, 
Tel.-Nr. (0 63 31) 49 202
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Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Gemeinden
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach, Niederschlettenbach,
Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Ludwigswinkel, Schönau 
und Hirschthal ist durch den Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Netzteam Hinterweidenthal, Tel. (0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 

Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Elektrizitätswerk
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, Bruch-
weiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard
Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter der 
Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Personals des 
Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist für die 
Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, 
Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist
der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Wasserwerk-
personals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Aus der 
Verbandsgemeinde

Die letzte Verbandsgemeinderatssitzung begann zunächst mit einem 
Tagesordnungsänderungsantrag des Vorsitzenden der FWG-Fraktion 
Uwe Goll. Er beantragte den Tagesordnungspunkt 2 “Errichtung eines 
Ärztezentrums; Grundsatzbeschluss“ von der Tagesordnung abzusetzen. 
Sein Antrag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.
Danach hat der Verbandsgemeinderat die Aufträge für die Sanierung des 
Umkleide- und Duschbereichs in der Grundschule Bruchweiler-Bärenbach 
wie folgt vergeben:
Heizungsbau: 
Firma Scherer KG, Höheischweiler, mit einer Angebotssumme von rund 
60.000,00 €
Sanitärarbeiten:
Firma Scherer KG, Höheischweiler, mit einer Angebotssumme von rund 
120.000,00 €
Abbruch-, Erd, Maurer- und Betonarbeiten:
Firma Goll & Schreiner, Dahn, mit einer Angebotssumme von rund 
68.000,00 €
Putz- und Stuckarbeiten:
Firma Volker Böshans, Bundenthal, mit einer Angebotssumme von rund 
21.400,00 €
Fliesen- und Plattenarbeiten:
Firma Weyand, Ludwigswinkel, mit einer Angebotssumme von rund 
37.000,00 €

Aus der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates

Estricharbeiten:
Firma Rohrwick GmbH, Westhofen, mit einer Angebotssumme von rund 
5.200,00 €
Fenster und Außentüren:
Firma Burkhart, Dahn, mit einer Angebotssumme von rund 53.000,00 €
WC Trennwände:
Montageservice Glaser, Bruchweiler-Bärenbach, mit einer Angebotssumme 
von rund 2.400,00 €

Die Arbeiten sollen bereits in den Sommerferien 2020 beginnen. 
Der 12. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes im Bereich der Stadt 
Dahn (Pirminiusstraße) stimmte der Verbandsgemeinderat zu. 
Ebenso stimmte der Verbandsgemeinderat der 14. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes im Bereich der Ortsgemeinde Bobenthal zu. 
Der Sportclub Busenberg beabsichtigt eine Beregnungsanlage für das 
Rasenspielfeld anzuschaffen. Die Gesamtkosten von rund 16.000,00 € 
werden von der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland mit einem Zuschuss 
in Höhe von rund 830,00 € gefördert. 
Der Fußballclub Fischbach beabsichtigt sein Hauptspielfeld zu sanieren. 
Auch zu dieser Maßnahme gewährt die Verbandsgemeinde Dahner Fel-
senland einen Zuschuss in Höhe von rund 825,00 €.
Für die Förderung des jüdischen Andenkens im Wasgau wurden der 
Verbandsgemeinde Dahner Felsenland insgesamt 1.800,00 € angeboten. 
Der Verbandsgemeinderat stimmte der Spendenannahme zu.
Ebenso stimmte der Verbandsgemeinderat einer Spendenannahme 
über 200,00 € für die Gesang- und Musikförderung in der Grundschule 
Busenberg zu.

In der Sitzung des Werksausschusses wurde die Planung zur Errichtung 
einer Wasser- und Abwasserverbundleitung von der Ortsgemeinde Erlen-
bach b. Dahn zur Ortsgemeinde Vorderweidenthal in der Verbandsgemeinde 
Bad Bergzabern, Landkreis Südliche Weinstraße, von einem Vertreter des 
Ingenieurbüros Dilger, Dahn, dem Werksausschuss vorgestellt.
Die voraussichtliche Bausumme für die Abwasserbeseitigung mit Um-
bau bzw. Teilabriss der Kläranlage Vorderweidenthal beläuft sich auf
2.318.120 Euro und für die Wasserverbundleitung auf 995.000 Euro.
Sollte auch die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern der Planung zustim-
men, wird diese an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd zur 
Genehmigung eingereicht werden. Ebenso sollen bei der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd die entsprechenden Förderanträge gestellt 
werden.
Zudem stellte der Vertreter des Ingenieurbüros Dilger, Dahn, noch die 
geänderte Planung zur Einbindung des Regenüberlaufbeckens, welches 
auf dem Festplatz in Fischbach b. Dahn errichtet werden soll, vor. Durch 
die geplante Änderung soll zusätzliches Retentionsvolumen vor der Ein-
leitung in das Gewässer „Fischbach“ geschaffen werden.
Für die Erschließung des Neubaugebietes „Ebertstraße“ in Rumbach 
ist der Bau eines Niederschlagswasserkanals und die Herstellung der 
Hausanschlüsse für Wasser/Schmutzwasser- und Niederschlagswasser 
erforderlich. Das Ingenieurbüro Dilger, Dahn, wird die weitere Detailplanung 
vornehmen und die erforderlichen Arbeiten ausschreiben.
Des Weiteren befasste sich der Werksausschuss mit drei Auftragsvergaben.
Für die Sanierung des Wasser-Hochbehälters in Erfweiler wurden die 
erforderlichen Arbeiten an die Firma Goll & Schreiner GmbH, Dahn, für 
den baulichen Teil in Höhe von 42.580,05 Euro netto und an die Firma 
Fröhlich Bau GmbH, Dahn-Reichenbach, für die Dacharbeiten in Höhe von 
36.499,57 Euro netto vergeben. Die Firma ITeFa GmbH erhält den Zuschlag 
für die Metallbau-/Schlosserarbeiten in Höhe von 34.976,00 Euro netto 
sowie für die Edelstahlauskleidung in Höhe von 158.072,00 Euro netto.
Die Arbeiten für die Errichtung eines Regenüberlaufbeckens „Festplatz“ in 
Fischbach b. Dahn wurden an die Firma OBG Tiefbau GmbH & Co. KG, 
Ottweiler, in Höhe von 1.125.918,69 Euro vergeben.
Die Arbeiten zur Erneuerung des Kettenantriebes der Klärschlammpresse 
am Standort Kläranlage Bundenthalt in Höhe von 30.516,78 Euro werden 
an die Firma TMG Maschinenbau GmbH, Speishart, vergeben.
Der Werksausschuss hat auch über die Aufnahme eines Darlehens in der 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung von insgesamt 3 Millionen 
Euro beraten und beschlossen. Das Darlehen soll bei der Investitions- und 
Strukturbank Rheinland-Pfalz mit einer Laufzeit von 30 Jahren als Volltil-
gungsdarlehen mit einem Zinssatz von 0,405 v. H. aufgenommen werden.

Aus der Sitzung des Werksausschusses für den 
Eigenbetrieb mit den Betriebszweigen Abwasser-
beseitigung und Wasserversorgung der Verbands-
gemeinde Dahner Felsenland am 30. Juni 2020
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Aufgrund der großen Nachfrage ist zukünftig auch eine Online-Buchung 
für Saunabesuche für Mehrfachkarten-Besitzer möglich.

Die Verbandsgemeinde informiert:

Felsland Badeparadies & Saunawelt

So setzen die Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland die Senkung 
der Mehrwertsteuer um: Das ganze Jahr nur 16 Prozent Mehrwertsteuer 
bei Strom und 5 Prozent beim Trinkwasser.
Von der im Rahmen des Konjunkturpaketes der Bundesregierung be-
schlossenen Senkung der Mehrwertsteuer vom 1. Juli bis 31. Dezember 
2020 werden bei den Verbandsgemeindewerken Dahner Felsenland vor 
allem die Strom- und Trinkwasser-Kunden profi tieren. 
Wer bei den Verbandsgemeindewerken Dahner Felsenland Strom und 
Trinkwasser bezieht, profi tiert das ganze Jahr 2020 hindurch von der re-
duzierten Mehrwertsteuer von 16 statt 19 und 5 statt 7 Prozent. Das liegt 
daran, dass die Verbandsgemeindewerke stets für ein Jahr mit festem 
Stichtag zum 31. Dezember abrechnen – der an diesem Tag geltende 
Steuersatz fl ießt in die Jahresendabrechnung ein. Die Strom- und Trink-
wasserlieferungen des gesamten Ablesezeitraums werden also mit den 
neuen, temporären Steuersätzen von 16 Prozent für Strom beziehungsweise 
5 Prozent für Trinkwasser abgerechnet.
Die privaten Haushaltskunden müssen nichts weiter tun, um von der 
Mehrwertsteuersenkung zu profi tieren – ihre nächste Jahresendabrech-
nung weist die reduzierten Steuersätze aus. Eine Zwischenablesung ist 
nicht notwendig. Die Abschlagszahlungen werden von den Verbandsge-
meindewerken nicht angepasst, da davon auszugehen ist, dass während 
der „Stay at home-Zeit“ mehr Strom und Trinkwasser verbraucht wurde. 
Auch Gewerbekunden müssen sich grundsätzlich um nichts kümmern. 
Hier werden wir die Abschlagsanforderungen nicht ändern, d. h. es sind 
weiterhin die 19 % bzw. 7 % als Vorsteuer geltend zu machen. Bei Fragen 
wenden Sie sich an uns bzw. an Ihren Steuerberater.
Zählerstände brauchen Sie daher nicht mitzuteilen. Sollte sich die Rechts-
lage doch noch anders darstellen, wovon nicht auszugehen ist, dass wir 
nur ab 01.07.2020 die verminderten Steuersätze zum Ansatz bringen 
dürfen, werden die Zählerstände zum 01.07.2020 gewichtet.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberater unter 
06391/9234-420, -421 oder besuchen Sie unser Kundencenter in der 
Schulstraße 29 in Dahn.

Ihre Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland

Kunden der Verbandsgemeindewerke 
Dahner Felsenland profi tieren das gesamte Jahr 
von der Mehrwertsteuersenkung

Aus den 
Ortsgemeinden

Bobenthal
www.bobenthal.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Markus Keller,
nach Vereinbarung, Tel. 92 15 12

 freitags, ab19.00-20.00 Uhr, Feldstraße 7

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am

Dienstag, dem 21. Juli 2020, 18.00 Uhr und 20.00 Uhr

in der Gemeindehalle in Bobenthal, Mühlstraße 2, eine Informationsver-
anstaltung rund um den Bebauungsplan „Mühlkopf“ für die Bürgerinnen 
und Bürger der Ortsgemeinde Bobenthal stattfi nden wird.
Sollte Interesse an einer Teilnahme bestehen, bitten wir sie aufgrund der 
bekannten Corona Problematik und der damit verbundenen Teilnahme-
begrenzung sich schriftlich bei uns für die Veranstaltung anzumelden.

Bürgerinformation

Die Teilnehmendenzahl ist aufgrund der gegebenen Rechtslage auf 
13 Teilnehmer pro Veranstaltung begrenzt. 

Anmeldungen mit Name, Anschrift und Termin an die:  
Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland 
Schulstraße 29
66994 Dahn
oder per Mail an: daniel.burkhard@dahner-felsenland.de
oder per Telefon: 06391/9196-311

Bobenthal, den 01.07.2020
gez. Markus Keller
Ortsbürgermeister

Bruchweiler-Bärenbach
www.bruchweiler-baerenbach.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Günther Feyock,
montags, 18.00-19.00 Uhr, im Rathaus, Raiffeisenstr. 15

der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach vom 19.06.2020

Der Gemeinderat Bruchweiler-Bärenbach hat aufgrund des § 24 der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2 Abs. 3, 
5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG) in seiner 
Sitzung vom 08.06.2020 folgende Satzung beschlossen, die hiermit be-
kannt gemacht wird:

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Vorschriften
 §  1  Geltungsbereich
 §  2  Friedhofszweck/Bestattungsanspruch
 §  3  Schließung und Aufhebung
2. Ordnungsvorschriften
 §  4  Öffnungszeiten
 §  5  Verhalten auf dem Friedhof
 §  6  Ausführen gewerblicher Arbeiten
3. Allgemeine Bestattungsvorschriften
 §  7  Allgemeines, Anzeigepfl icht, Bestattungszeit
 §  8  Särge
 §  9  Grabherstellung
 § 10  Ruhezeit
 § 11  Umbettungen
4. Grabstätten
 § 12  Allgemeines, Arten der Grabstätten
 § 13  Reihengrabstätten
 § 14  Wahlgrabstätten
 § 15  Urnengrabstätten
 § 16  Ehrengrabstätten
5. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale  
 § 17  Wahlmöglichkeit
 § 18  Allgemeine Gestaltungsvorschriften
 § 19  Besondere Gestaltungsvorschriften
 § 20  Errichten und Ändern von Grabmalen 
 § 21  Standsicherheit der Grabmale 
 § 22  Verkehrssicherungspfl icht für Grabmale 
 § 23  Entfernen von Grabmalen
6. Herrichten und Pfl ege der Grabstätten
 § 24  Herrichten und Instandhalten der Grabstätten
 § 25  Vernachlässigte Grabstätten
7. Leichenhalle
 § 26  Benutzen der Leichenhalle
8. Schlussvorschriften
 § 27  Alte Rechte
 § 28  Haftung
 § 29  Ordnungswidrigkeiten
 § 30  Gebühren
 § 31  Inkrafttreten

Friedhofssatzung
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1. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich 

Diese Satzung gilt: 
a) für den im Gebiet der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach ge- 
 legenen und von ihr verwalteten Friedhof „Im Wahrzeichen“.
b) für den Friedhof an der Hauptstraße (Fl.-St.-Nr.:2644/1) in der Orts- 
 gemeinde Bruchweiler-Bärenbach mit der Maßgabe, dass dort keine  
 Bestattungen und Beisetzungen mehr vorgenommen werden dürfen.  

§ 2
Friedhofszweck/ Bestattungsanspruch

(1)  Der Friedhof ist eine nicht rechtsfähige Anstalt (öffentliche Einrichtung) 
 der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach. 
(2) Der Friedhof im Sinne des § 1 a) der Satzung dient der Bestattung  
 von
 a)  Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes Einwohner der Gemeinde 
   waren, 
 b)  Personen, die ein besonderes Recht auf Bestattung in einer 
   bestimmten Grabstätte haben, 
 c)  Tot- oder Fehlgeburten nach § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 
   BestG; soweit diese in der Gemeinde geboren wurden bzw. ein  
   Elternteil Einwohner in der Gemeinde ist oder
 d) Personen, die ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Sätze 
   2 und 3 BestG zu bestatten sind.  
(3) Auf dem Friedhof soll ferner bestattet werden, wer früher in der Ge- 
 meinde gewohnt hat und seine Wohnung hier nur wegen der Auf- 
 nahme in eine auswärtige Altenpflege- oder ähnlichen Einrichtung 
 oder wegen Verlegung des Wohnsitzes zu auswärts wohnenden 
 Angehörigen zur Vermeidung der Aufnahme in einer der genannten 
 Einrichtungen aufgegeben hat. 
(4) Die Bestattung anderer Personen kann auf Antrag von dem Fried- 
 hofsträger zugelassen werden. 

§ 3
Schließung und Aufhebung

(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofs können ganz oder teilweise  
 für weitere Bestattungen oder Beisetzungen gesperrt (Schließung) 
 oder andere Zwecke gewidmet werden (Aufhebung) –vgl. § 7 BestG-
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und 
 Beisetzungen ausgeschlossen. Soweit durch die Schließung das  
 Recht auf weitere Bestattungen oder Beisetzungen in Wahl- oder  
 Urnenwahlgrabstätten (Sondergräber) erlischt, wird dem Nutzungs- 
 berechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren 
 Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahl- 
 oder Urnengrabstätte in der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Soweit  
 die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, kann er in diesen Fällen 
 die Umbettung dahin verlangen. 
(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als  
 Ruhestätte der Toten verloren. Die in Reihen- oder Urnenreihen- 
 grabstätten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abge- 
 laufen ist, in die Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten, falls die Nut- 
 zungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Gemeinde in 
 andere Grabstätten umgebettet. 
(4) Schließung oder Aufhebung werden öffentlich bekanntgemacht. Der  
 Nutzungsberechtigte einer Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte erhält  
 außerdem eine schriftliche Benachrichtigung, wenn sein Aufenthalt  
 bekannt oder über das Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist. 
(5) Umbettungstermine werden spätestens einen Monat vorher öffentlich  
 bekanntgemacht. Gleichzeitig werden sie bei Wahl- oder Urnenwahl- 
 grabstätten den Nutzungsberechtigten, bei Reihen- oder Urnen- 
 reihengrabstätten -soweit möglich- einem Angehörigen des Ver- 
 storbenen mitgeteilt. 
(6) Ersatzgrabstätten werden von der Gemeinde auf Ihre Kosten ent- 
 sprechend den Grabstätten auf dem aufgehobenen bzw. geschlos- 
 senen Friedhof oder dem Friedhofsteil hergerichtet. Die Ersatz- 
 grabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts. 

2. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1)  Die Öffnungszeiten werden an den Eingängen durch Aushang be- 
 kanntgegeben. Zu anderen Zeiten darf der Friedhof nur mit Erlaubnis 
 des Friedhofsträgers betreten werden. 
(2)  Der Friedhofsträger kann aus besonderem Anlass das Betreten eines  
 Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof 

(1)  Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes 
 entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
 sind zu befolgen. 
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung Er- 
 wachsener betreten. 
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet, 
 a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; Kinderwagen und  
   Rollstühle, Behindertenfahrräder oder ähnliche Hilfsmittel sowie  
   Handwagen zur Beförderung von Material zur Grabherrichtung,  
   leichte Fahrzeuge von zugelassenen Gewerbebetreibenden und 
   Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung bzw. des Friedhofsträgers  
   sind ausgenommen,
 b) Waren und Leistungen aller Art, sowie gewerbliche Dienste an- 
   zubieten und hierfür zu werben, 
 c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungen,  
   Beisetzung oder Gedenkfeiern störende Arbeiten auszuführen, 
 d) Druckschriften zu verteilen, 
 e) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen du Grabstätten 
   zu verunreinigen oder zu beschädigen, 
 f)  Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzuladen, 
 g) Tiere- ausgenommen Blindenhunde- mitzubringen, 
 h) zu spielen, zu lärmen und Musikwiedergabegeräte zu betreiben. Der  
   Friedhofsträger kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem 
   Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 i)  Gewerbsmäßig oder andere als eigene Grabstätten zu fotografieren  
   oder zu filmen, es sei denn, 
   aa) ein entsprechender Antrag eines Nutzungsberechtigten liegt 
     vor oder 
   bb) der Friedhofsträger hat zugestimmt. Für das Verwaltungs- 
     verfahren gilt § 6 Abs 1 Satz 2 und 3 entsprechend. 
(4) Feiern und andere nicht mit der Bestattung/ Beisetzung zusammen- 
 hängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofs- 
 verwaltung; sie sind spätestens vier Tage vorher anzumelden. 

§ 6 
Ausführen gewerblicher Arbeiten 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige mit der Gestaltung und  
 Instandhaltung von Grabstätten befasste Gewerbetreibende bedürfen  
 für Tätigkeiten auf dem Friedhof, vorbehaltlich anderweitiger gesetzli- 
 cher Regelungen, der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsver- 
 waltung, die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. Auf 
 das Verwaltungsverfahren finden die Bestimmungen über die Geneh- 
 migungsfiktion nach § 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes  
 (VwVfG) mit der Maßgabe Anwendung, dass die Frist nach § 42a  
 Abs. 2 Satz 1 VwVfG vier Wochen beträgt. Das Verfahren kann über  
 einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
 Landesgesetzes über die einheitlichen Ansprechpartner in Ver- 
 waltungsangelegen-heiten vom 27.10.2009, (GVBl. Nr 17 vom  
 30.09.2009 S. 355), in der jeweils geltenden Fassung abgewickelt 
 werden. 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher,  
 betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, sie müssen  
 die für ihr Berufsbild erforderliche fachliche Qualifikation besitzen.  
 Die Zulassung kann befristet werden. 
(3) Zugelassene Gewerbetreibende erhalten eine Berechtigungskarte. 
 Diese ist dem Friedhofspersonal vom Gewerbetreibenden oder seinen 
 Mitarbeitern auf Verlangen vorzuzeigen.
(4) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die Voraussetzungen  
 des Absatzes 2 nicht mehr vorliegen und die Gewerbetreibenden  
 trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die Bestimmungen 
 der Friedhofssatzung verstoßen.

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der  
 Friedhofsverwaltung anzumelden. Für die Beisetzung von Aschen  
 gilt § 15 Abs. 6.
(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen  
 Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nut- 
 zungsrecht nachzuweisen.
(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen 
 mit den Angehörigen und der zuständigen Religionsgemeinschaft  
 fest.
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§ 8 
Särge

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes  
 Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge dürfen nicht  
 aus schwer verrottbarem Material sein, soweit nichts Anderes aus- 
 drücklich vorgeschrieben ist. Eine Bestattung im Leichentuch kann 
 im Einzelfall aus religiösen Gründen von der Genehmigungsbehörde  
 gestattet werden, wenn nachgewiesen ist, dass keine gesundheitlichen  
 oder hygienischen Bedenken bestehen. Die Überführung zum Be- 
 stattungsplatz hat in einem Sarg zu erfolgen. § 13 BestG bleibt un- 
 berührt. 
(2) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß  
 0,65 m breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforder- 
 lich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung  
 der Bestattung einzuholen. 

§ 9 
Grabherstellung 

(1) Die Gräber werden von dem Friedhofspersonal bzw. den Beauftragten  
 der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne 
 Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur  
 Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. Bei Tiefgräbern (§ 14 Abs. 3)  
 beträgt die Tiefe bis zur Grabsohle 2,40 m.
(3)  Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens  
 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vorher auf seine Kos- 
 ten entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, 
 Fundamente oder Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung ent- 
 fernt werden müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch  
 den Nutzungsberechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten.

§ 10 
Ruhezeit 

(1)  Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre.
(2)  Abweichend von Abs. 1 beträgt die Ruhezeit für Aschen für Urnengrab- 
 stätten als Reihen und Wahlgrabstätten, Rasen-Urnenreihengrab- 
 stätten, Rasen-Urnenwahlgrabstätten und anonyme Urnengrabstätten  
 20 Jahre.  

§ 11
Umbettungen 

(1) Die Ruhe der Toten darf nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der  
 sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung des  
 Friedhofsträgers. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wich- 
 tigen Grundes erteilt werden; bei Umbettungen innerhalb der Gemeinde 
 in den ersten 5 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden  
 öffentlichen Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte/ 
 Urnenreihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte/Urnenreihen- 
 grabstätte sind innerhalb der Gemeinde nicht zulässig. § 3 Abs. 2 
 bleibt unberührt.
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschen- 
 reste können mit vorheriger Zustimmung des Friedhofsträgers in 
 belegte Grabstätten ausgebettet werden.
(4) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind bei  
 Umbettungen aus Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten die  
 Verantwortlichen nach § 9 Abs. 1 BestG, bei Umbettungen aus  
 Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberech- 
 tigte. Die Gemeinde ist bei dringendem öffentlichem Interesse be- 
 rechtigt, Umbettungen vorzunehmen.
(5) Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie 
 kann sich dabei auch eines gewerblichen Unternehmers bedienen. 
 Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.
(6) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an  
 benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung ent- 
 stehen, hat der Antragsteller zu tragen.
(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Um- 
 bettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken  
 nur auf behördliche oder richterliche Anordnung hin ausgegraben  
 werden.

4. Grabstätten

§ 12
Allgemeines, Arten der Grabstätten

(1)  Die Grabstätten werden unterschieden in 
 a) Reihengrabstätten,

 b) Wahlgrabstätten, 
 c)  Urnengrabstätten als Reihen- und Wahlgrabstätten,
 d) Rasen-Urnenreihengrabstätten und Rasen-Urnenwahlgrab- 
   stätten,
 e) anonyme Urnengrabstätten,
 f)  Ehrengrabstätten.
(2) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen 
 können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Es besteht  
 kein Anspruch auf Verleihung des Nutzungsrechts an einer der Lage  
 nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umge- 
 bung. 
(3) Das Ausmauern von Grabstätten ist nicht zulässig. 
(4)  Reihen- oder Wahlgrabstätten können in begründeten Fällen vom 
 Nutzungsberechtigten vorzeitig zurückgegeben werden. Es ist hierzu  
 die Zustimmung der Friedhofsverwaltung erforderlich. Die geleisteten  
 Nutzungsgebühren werden nicht erstattet. Der Nutzungsberechtigte  
 hat eine Gebühr für die jährliche Pflege der vorzeitig zurückgege- 
 benen und eingeebneten Grabstätte bis zum Ablauf der Ruhefrist  
 (bei Wahlgrabstätten bis zum Ablauf der letzten Ruhefrist) zu entrichten, 
 soweit die Pflege nicht gemäß § 24 Abs. 6 der Friedhofsverwaltung 
 obliegt. Bei Wahlgrabstätten ist eine Rückgabe im Regelfall nur für die 
 gesamte Grabstätte möglich. Die Friedhofsverwaltung kann bei 
 Wahlgrabstätten für Erdbestattungen aus triftigen Gründen Ausnah- 
 men zulassen, wenn die geordnete Bewirtschaftung des Friedhofs  
 eine Teilrückgabe zulässt oder Wiederbelegungen der Grabstätte als 
 Erdbeisetzungen nach Ablauf der Ruhefristen aufgrund der Boden- 
 verhältnisse nicht möglich sind. 

§ 13
Reihengrabstätten 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten (Einzelgräber) für Erdbestattun- 
 gen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der 
 Ruhezeit des zu Bestattenden schriftlich zugeteilt werden. Ein Wie- 
 dererwerb des Nutzungsrechts an der Reihengrabstätte ist nicht  
 möglich.
(2) Es werden eingerichtet: Einzelgrabfelder für Verstorbene jeder Al- 
 tersstufe.
(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.
(4) Das Abräumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen nach 
 Ablauf der Ruhezeiten wird 6 Monate vorher veröffentlicht und durch  
 ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekanntgemacht.

§ 14 
Wahlgrabstätten 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf  
 Antrag nach Zahlung der festgesetzten Gebühr ein Nutzungsrecht für  
 die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage 
 sich aus dem für den Friedhof geltenden Belegungsplan ergibt. 
 Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur anlässlich eines Bestat 
 tungsfalles verliehen. 
(2) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts 
 enthält, ausgestellt. Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht 
 zur Anlage und Pflege des Grabes.
(3) Wahlgrabstätten werden als ein- oder zweistellige Grabstätten, als  
 Einfach- oder Tiefgräber vergeben. In einem Einfachgrab kann eine  
 Leiche oder eine Urne, in einem Tiefgrab können zwei Leichen oder  
 eine Leiche und eine Urne bestattet werden. Zusätzlich können in eine 
 Wahlgrabstätte 2 Urnen je Grabstelle in Form einer Beistellung be- 
 stattet werden. 
(4) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur statt- 
 finden, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder  
 das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit verlängert  
 worden ist.
(5) Das Nutzungsrecht kann dreimal für die gesamte Wahlgrabstätte,  
 für die satzungsmäßige Nutzungszeit wiederverliehen werden. Die  
 Wiederverleihung erfolgt auf Antrag, nach den in diesem Zeitpunkt  
 geltenden Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungsrechts und 
 die zu zahlenden Gebühren. Bei Wiedererwerb kann eine kürzere  
 Nutzungsdauer gewählt werden. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungs- 
 berechtigte für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten  
 Personenkreis einen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und 
 ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen. Wird bis zu 
 seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das 
 Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen 
 des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über:
 a) auf den überlebenden Ehegatten,
 b) auf die Kinder,
 c)  auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter  
   oder Mütter,
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 d) auf die Eltern,
 e) auf die Geschwister,
 f)  auf sonstige Erben.
 Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der übrigen 
 Angehörigen der Gruppe die nach Jahren älteste Person nutzungs- 
 berechtigt.
(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auf eine  
 Person aus dem Kreis der in Abs. 6 Satz 2 genannten Personen 
 übertragen. Der Rechtsnachfolger hat bei der Friedhofsverwaltung  
 das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben  
 zu lassen.
(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung  
 und der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrab- 
 stätte bestattet zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles über 
 andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der Pflege  
 der Grabstätte zu entscheiden.
(9) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an  
 teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zu- 
 rückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grab- 
 stätte möglich.

§ 15
Urnengrabstätten

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden
 a) in Urnenreihengrabstätten (0,50 m x 1,00 m), 1 Asche
 b) in Urnenwahlgrabstätten (0,80 m x 1,00 m), 4 Aschen 
 c) in Reihengrabstätten 1 Asche
 d) in Wahlgrabstätten für Erdbestattungen siehe § 14 Abs. 3
 e) in anonymen Urnengrabstätten (0,50m x 1,00 m) 1 Asche
 f)  Rasen-Urnenreihengrabstätten (1,00 m x 1,00 m), 
     1 Asche
 g) Rasen-Urnenwahlgrabstätten (1,00 m x 1,00 m), 4 Aschen
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach 
 belegt und erst im Todesfall auf die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung 
 abgegeben werden.
(3) Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, für die auf Antrag ein  
 Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen 
 wird. 
(4) Für Rasen-Urnenreihen- sowie Rasen-Urnenwahlgrabstätten gelten  
 die Abs. 2 bzw. 3 entsprechend. 
(5) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden.  
 Der Anmeldung sind eine Ausfertigung der standesamtlichen Sterbe- 
 urkunde und die Bescheinigung des Trägers der Feuerbestattungs- 
 anlage über die Einäscherung beizufügen.
(6) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die 
 Vorschriften für Reihen- und Wahlgrabstätten entsprechend auch für  
 Urnengrabstätten, mit Ausnahme der anonymen Urnenbeisetzungen. 
(7) Es dürfen ausschließlich biologisch abbaubare Urnen, die aus von 
 Schwermetallen sowie aus organischen Schadstoffen freien Materialen  
 bestehen, verwendet werden.
(8) Die Vorschriften der §§ 18-28 gelten nicht für anonyme Urnengräber. 

§ 16
Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten 
obliegt ausschließlich dem Friedhofsträger.

5. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale

§ 17 
Wahlmöglichkeit

(1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungs- 
 vorschriften (§ 18) und Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvor- 
 schriften (§ 19) eingerichtet.
(2) Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften sind im Grabfeld „  
 A, B, C, D, F, G, H, AU, I, J “, im Urnengrabfeld und Rasen-Urnen- 
 grabfeld eingerichtet. 
(3) Bei der Zuweisung einer Grabstätte bestimmt der Antragsteller, ob  
 diese in einem Grabfeld mit allgemeinen oder mit besonderen Ge- 
 staltungsvorschriften liegen soll. Entscheidet er sich für eine Grabstätte 
 mit besonderen Gestaltungsvorschriften, so besteht die Verpflich- 
 tung, die Gestaltungsvorschriften dieser Friedhofssatzung einzuhalten.  
 Eine entsprechende schriftliche Erklärung ist durch den Antragsteller  
 zu unterzeichnen.
(4) Wird von dieser Wahlmöglichkeit nicht rechtzeitig vor der Bestattung  
 Gebrauch gemacht, wird eine Grabstätte im Friedhofsteil mit beson- 
 deren Gestaltungsvorschriften zugeteilt.

§ 18 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen,  
 dass die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner  
 Gesamtanlage gewahrt wird. Die Grabmale und sonstigen baulichen  
 Anlagen auf Grabfeldern ohne besondere Gestaltungsvorschriften  
 unterliegen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung keinen besonderen  
 Anforderungen. Die übrigen Regelungen gelten jedoch uneinge- 
 schränkt.
(2) Grababdeckungen und Grabplatten sind nach Genehmigung der  
 Friedhofsverwaltung im gesamten Friedhofsbereich zulässig. 

§ 19
Besondere Gestaltungsvorschriften

(1)   Die Grabmale auf Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften  
 unterliegen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung nachstehenden  
 Anforderungen entsprechen:
 a) für Grabmale dürfen nur Natursteine sowie Holz und geschmie- 
   detes oder gegossenes Metall verwendet werden. 
 b) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften 
   einzuhalten:
 1.  alle Bearbeitungsarten sind zulässig. 
 2.  die Grabmale müssen aus einem Stück hergestellt sein, 
 3.  nicht zugelassen sind alle nicht aufgeführten Materialien, Zutaten,  
   Gestaltungs- und Bearbeitungsarten, insbesondere Beton, Glas,  
   Emaille, Kunststoff, Lichtbilder, Gold, Silber, Bronze und Farben.
(2) Auf Grabstätten für Erdbestattung sind Grabmale mit folgenden Maßen  
 zulässig:
 a) Reihengrabstätten:
 1.  Stehende Grabmale:
   Höhe 0,65 m bis 0,95 m, Breite bis 0,80 m, Mindeststärke 0,12 m.
 2.  Liegende Grabmale:
   Breite bis 0,95 m in Ausnahmefällen bis 0,98 m (Vorher § 26  
   Abs. 2 Satz 2 und Satz 3; siehe 1. Änderungssatzung), Höchst- 
   länge 0,70 m, Mindeststärke 0,14 m.
 b) Wahlgrabstätten:
 1.  Stehende Grabmale:
 a) bei einstelligen Wahlgräbern:
   Höhe 0,70 m bis 1,00 m, Breite bis 0,80 m Mindeststärke 0,12 m;
 b) bei zweistelligen Wahlgräbern:
   Höhe 0,65 m bis 1,20 m, Breite bis 1,50 m Mindeststärke 0,12 m.
 2.  Liegende Grabmale:
 a) bei einstelligen Wahlgräbern:
   Länge 0,70 m bis 0,90m, Breite bis 0,95 m, in Ausnahmefällen  
   bis 1,01 m, Höhe bis maximal 15 cm über den Grabab- 
   grenzungsplatten. 
 b) bei zweistelligen Wahlgräbern:
   Länge 0,80 m bis 1,20 m, Breite bis 1,80 m in Ausnahmefällen  
   bis 1,86 m, Höhe bis max. 15 cm über den Grababgrenzungs- 
   platten. 
   Bei Teilabdeckungen müssen die Grabstätten in ihrer gesamten  
   Restfläche bepflanzt werden. § 24 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(3) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig:
 a) Urnenreihengrabstätten:
 1.  Stehende Grabmale:
   Höhe bis 0,80 m, Breite bis 0,80 m, Mindeststärke 0,12 m.
 2.  Liegende Grabmale:
   Größe 0,80 m x 0,80 m, Maximalstärke 15 cm.
 b) Urnenwahlgrabstätten:
 1.  Stehende Grabmale: 
   Höhe bis 0,80 m, Breite bis 0,80 m, Mindeststärke 0,12 m.
 2.  Liegende Grabmale Größe bis 0,80 m x 0,80 m, Maximalstärke 
   15 cm.
(4) Der Friedhofsträger kann Ausnahmen von den Vorschriften der Ab- 
 sätze 1 bis 3 und auch sonstige bauliche Anlagen zulassen, soweit  
 er es unter Beachtung des § 18 für vertretbar hält.
(5) Grabeinfassungen sind nicht zulässig. Die Grabstätten werden von der  
 Gemeinde durch Plattenbelag abgegrenzt. Grabbeete müssen ni- 
 veaugleich mit den Wegen zwischen den einzelnen Grabstellen 
 angelegt sein. 
(6) Auf Rasengrabstätten dürfen keine Einfassungen und Abdeckplatten  
 errichtet werden. Ebenso ist eine Bepflanzung nicht zugelassen. Auf 
 der Grabstätte soll eine Sandsteintafel in der Größe von 40 x 60 cm 
 und einer Stärke von 0,08-0,20 m, mit Namen, Geburtstag und Ster- 
 betag der Verstorbenen errichtet werden. Diese ist niveaugleich mit 
 dem Rasenfeld zu verlegen. Die Schriften der Namenstafel müssen  
 vertieft angelegt werden. Bis 4 Wochen nach der Bestattung darf  
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 Grabschmuck auf den Gedenksteinen abgelegt werden. Nach 4  
 Wochen hat der Nutzungsberechtigte den Blumen- und Grabschmuck  
 von der Grabstelle zu entfernen. Im Übrigen gilt für Rasengrabstätten  
 §18 entsprechend. 
(7) Im Rasenurnengrabfeld werden die Bestellung und das Anbringen  
 der Namenstafeln von dem Friedhofsträger ausgeführt. Die durch 
 die Anbringung entstehenden Kosten sind von den Nutzungs- bzw. 
 Verfügungsberechtigten nach der jeweils geltenden Friedhofsgebüh- 
 rensatzung zu zahlen. 

§ 20 
Errichten und Ändern von Grabmalen 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedürfen der 
 vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der  
 Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabzuweisung vorzule- 
 gen, bei Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen. 
(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen der Grabmalentwurf mit  
 Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des  
 Materials und seiner Bearbeitung. In besonderen Fällen kann die  
 Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 oder das Aufstellen einer 
 Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 
(3) Für die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen 
 Anlagen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bau- 
 liche Anlage nicht binnen eines Jahres nach Erteilung der Zustimmung  
 errichtet bzw. geändert worden ist. 

§ 21
Standsicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemeinen aner-
kannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, 
dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter 
Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige 
bauliche Anlagen entsprechend.

§ 22
Verkehrssicherungspflicht für Grabmale 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in 
 verkehrssicherem Zustand zu halten. Sie sind zu überprüfen oder 
 überprüfen zu lassen, und zwar in der Regel jährlich zweimal  im  
 Frühjahr nach der Frostperiode und im Herbst . Verantwortlich dafür  
 ist bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten, wer den Antrag auf Zutei- 
 lung der Grabstätte (§ 13) gestellt hat; bei Wahl- und Urnenwahlgrab- 
 stätten der Nutzungsberechtigte.
(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, einer sonstigen bauli- 
 chen Anlage oder von Teilen davon gefährdet, ist der für die Unterhal- 
 tung Verantwortliche (Abs. 1) verpflichtet, unverzüglich die erforder- 
 lichen Maßnahmen zu treffen.
(3) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des  
 Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von 
 Grabmalen) treffen, wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher 
 Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzuset- 
 zenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung dazu  
 auf Kosten des Verantwortlichen berechtigt. Sie kann das Grabmal oder  
 Teile davon entfernen. Die Gemeinde ist verpflichtet, diese Gegenstän- 
 de drei Monate aufzubewahren. § 24 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend.  
 Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder über das Einwohner- 
 meldeamt nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche  
 Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für 
 die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

§ 23
Entfernen von Grabmalen

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur  
 mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten,  
 nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten 
 oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten 
 sind die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen innerhalb einer  
 Frist von drei Monaten zu entfernen. Auf den Ablauf der Ruhezeit  
 bzw. der Nutzungszeit wird durch öffentliche Bekanntmachung hin- 
 gewiesen. Kommt der Verpflichtete dieser Verpflichtung nicht nach,  
 so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte abräumen 
 zu lassen. In diesem Fall hat der jeweilige Verpflichtete die Kosten  
 für das Abräumen der Grabstätte zu tragen.

7. Herrichten und Pflege der Grabstätten

§ 24
Herrichten und Instandhalten der Grabstätten 

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 her- 

 gerichtet und dauernd instandgehalten werden. Dies gilt entsprechend 
 für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich  
 von den Grabstätten zu entfernen.
(2) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen- und Urnen- 
 reihengrabstätten der Inhaber der Grabzuweisung (Verantwortlicher  
 gemäß § 9 BestG), bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten der Nut- 
 zungsberechtigte verantwortlich.
(3) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst 
 anlegen und pflegen oder damit einen Friedhofsgärtner beauftragen.  
 Zur Bepflanzung der Gräber sind nur solche Gewächse zu verwenden,  
 die andere Gräber und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht be- 
 einträchtigen. Das Pflanzen von Bäumen und hochwachsenden 
 Sträuchern auf Grabstätten ist nicht zulässig. 
(4) Reihen- und Urnenreihengrabstätten müssen innerhalb sechs Monaten  
 nach der Bestattung, Wahl- und Urnenwahlgrabstätten innerhalb von  
 sechs Monaten nach der Verleihung des Nutzungsrechtes hergerichtet 
 werden.
(6)  Rasenurnen-Reihengrabstätten, Rasenurnen-Wahlgrabstätten und 
 anonyme Grabstätten werden von der Friedhofsverwaltung unterhal- 
 ten. Hierzu gehören die gärtnerische Pflege der Rasenflächen sowie 
 das Beseitigen von Nachsackungen.
(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen 
 Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der 
 Friedhofsverwaltung.
(6) Die Friedhofsabfälle sind nach Grünabfällen, Kunststoffen, Metallen,  
 Papier sowie Restmüll zu trennen und in den dafür vorgesehenen 
 Abfallbehältern zu deponieren. 

§ 25
Vernachlässigte Grabstätten 

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder bepflanzt, 
 hat der Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung der Friedhofs- 
 verwaltung die Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden  
 angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt er dieser Ver- 
 pflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte  
 nach ihrem Ermessen auf seine Kosten herrichten lassen.
(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
 ermitteln, genügt für die Durchführung der Maßnahme nach Abs. 1 
 eine öffentliche Bekanntmachung oder ein Hinweis auf der Grabstätte.

8. Leichenhalle

§ 26
Benutzen der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung.  
 Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. 
 Die Friedhofsverwaltung kann hierfür bestimmte Zeiten festlegen, 
 wobei in besonderen Fällen (z.B. Unfalltod) Ausnahmen möglich sind.
(2) Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trau- 
 erfeier oder der Beisetzung endgültig zu schließen.
(3) Die Särge der an einer nach seuchenrechtlichen Bestimmungen mel- 
 depflichtigen Krankheit Verstorbenen sollen in einem besonderen 
 Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räu- 
 men und die Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich der vor- 
 herigen Zustimmung des Amtsarztes.

9. Schlussvorschriften

§ 27
Alte Rechte 

(1) Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zuge- 
 teilt oder erworben sind, richten sich Ruhezeit und Gestaltung nach 
 den bisherigen Vorschriften.
(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungs- 
 rechte von unbegrenzter oder unbestimmter Dauer werden auf  
 30 Jahre Nutzungszeit nach § 14 Abs. 1 oder § 15 Abs. 3 dieser  
 Satzung seit Verleihung begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf  
 eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der  
 zuletzt beigesetzten Leiche oder Asche.
(3) Im Übrigen gilt diese Satzung.

§ 28
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch satzungswidrige Benut-
zung des Friedhofs sowie seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte 
Personen oder durch Tiere entstehen.

§ 29 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1.  den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,
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 2.   sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend  
    verhält oder die Anordnungen des Friedhofspersonals nicht  
    befolgt (§ 5 Abs. 1),
 3.   gegen die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 Satz 1 verstößt,
 4.   eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung  
    ausübt (§ 6 Abs. 1),
 5.   Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 11),
 6.   die Bestimmungen über zulässige Maße für Grabmale nicht 
    einhält (§ 19),
 7.   als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Ge- 
    werbetreibender Grabmale oder sonstige Grabausstattungen 
    ohne Zustimmung errichtet oder verändert (§ 20 Abs. 1 und 3),
 8.   Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt 
    (§ 23 Abs. 1),
 9.   Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem 
    Zustand hält (§§ 21, 22 und 24),
 10.  Friedhofsabfälle nicht ordnungsgemäß trennt (§ 24 Abs. 6),
 11.  Grabstätten entgegen § 18 und §19 gestaltet oder bepflanzt.
 12.  Grabstätten vernachlässigt (§ 25),
 13.  die Leichenhalle entgegen § 26 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 betritt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,-- EUR 
 geahndet werden. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der 
 jeweils geltenden Fassung findet Anwendung.

§ 30 
Gebühren

Für die Benutzung der von der Gemeinde verwalteten Friedhöfe und ihrer 
Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofs-
gebührensatzung zu entrichten.

§ 31
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.07.2020 in Kraft. Gleichzeitig treten die Fried-
hofssatzung vom 18.05.1995, ihre Änderungssatzungen vom 05.09.2001, 
09.12.2005, 20.10.2006, 11.01.2010 und alle übrigen entgegenstehenden 
ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.

Bruchweiler-Bärenbach, den 19.06.2020
gez. Günther Feyock
Ortsbürgermeister

Hinweis zur Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Bruchweiler-
Bärenbach vom 19.06.2020

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß  
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh- 
 migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
 verletzt worden sind oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
 Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens - 
 oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Be- 
 zeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll,  
 schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Dahn, den 19.06.2020
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
über die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 19.06.2020

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz (GemO) in Verbindung mit den §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) und des § 33 der Friedhofssatzung 
vom 18. Mai 1995, in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung 
vom 08.06.2020 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:

Satzung

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer Anlagen 
werden für Leistungen nach der Friedhofssatzung Benutzungsgebühren 
erhoben. Die Gebühren-sätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser 
Satzung.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:

1.  bei Erstbestattungen die Personen, die nach bürgerlichem Recht die 
 Bestattungs-kosten zu tragen haben und der Antragsteller,
2.  bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

§ 3
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

1.  Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistun- 
 gen nach der Friedhofsatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit 
 der Antragstellung.
2.  Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe  
 des Gebühren-bescheides fällig.

§ 4
Inkrafttreten

1.  Diese Satzung tritt am 01.07.2020 in Kraft.
2.  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
 vom 15.12.2017 außer Kraft.

Bruchweiler-Bärenbach, den 19.06.2020
gez. Günther Feyock
Ortsbürgermeister

I.   Reihengrabstätten ab 01.07.2020
     (Nutzungsdauer 30 Jahre)
1.  Überlassung einer Reihengrabstätte an 
 Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der 
 Friedhofssatzung (Nutzungsdauer 30Jahre) 475,00 Euro 
2.  Überlassung einer Urnenreihengrabstätte 
 an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der 
 Friedhofssatzung für Verstorbene   
     (Nutzungsdauer 20 Jahre)  290,00 Euro

3.  Überlassung einer Rasenurnenreihengrabstätte 
 nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 
 (Nutzungsdauer 20 Jahre) 680,00 Euro

II.  Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten
1.  a) Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte 
  nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 
  (Nutzungsdauer 30 Jahre) 
      aa) eine Einzelgrabstätte 675,00 Euro
      ab) eine Doppelgrabstätte          1.350,00 Euro
      ac) jede weitere Wahlgrabstätte 675,00 Euro
 b) Verlängerung des Nutzungsrechts 
  Nach Buchst. b bei späteren Bestattungen je Jahr 
  ba) eine Einzelgrabstätte   22,50 Euro 
      bb) eine Doppelgrabstätte  45,00 Euro 
  bc) jede weitere Grabstätte 22,50 Euro 
 c) Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts 
  nach Ablauf der ersten Nutzungszeit werden 
  die gleichen Gebühren wie nach Buchstabe 
  a) erhoben. 

2.  a) Verleihung des Nutzungsrechts an einer 
  Urnenwahlgrabstätte für die Dauer der 
  Nutzungszeit an Berechtigte nach §2 Abs. 2 
  der Friedhofssatzung 
  (4 Aschen, Nutzungsdauer 20 Jahre) 360,00 Euro
 b) Verlängerung des Nutzungsrechts bei 
          späteren Beisetzungen je Jahr   18,00 Euro
 c) Bei Wiederverleihung des Nutzungsrechts 
          nach Ablauf der ersten Nutzungszeit wird 
          die gleiche Gebühr wie nach Buchst. a und b) 
          erhoben 

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der  
Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach vom 19.06.2020



 »Wasgau-Anzeiger« 09. Juli 202010

Hinweis zur Satzung der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach über 
die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 19.06.2020
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß 
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
 gung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
 worden sind oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den
 Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens-
 oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Be-
 zeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll,
 schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Dahn, den 19.06.2020
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Christof Müller,
montags, 18.30 - 20.00 Uhr, im Bürgerhaus Drachenfels

Busenberg
www.busenberg.de

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 
Montag, dem 13. Juli 2020, 19:30 Uhr,

im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Busenberg, Herren-
feldstraße 15 / Eichelbergstraße 6, eine Sitzung des Gemeinderates der 
Ortsgemeinde Busenberg stattfi ndet.

TAGESORDNUNG

A) Öffentlicher Teil der Sitzung
1.  Einwohnerfragestunde
2. Festlegung des Verpflegungsgeldes für die Kindertagesstätte 
 „St. Martin“

Gemeinderatssitzung

3. a) Verleihung des Nutzungsrechts an einer 
  Rasenurnenwahlgrabstätte nach für die 
  Dauer der Nutzungszeit an Berechtigte nach 
  § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für  
          4 Aschen, Nutzungsdauer 20 Jahre) 750,00 Euro
 b) Verlängerung des Nutzungsrechts nach 
  Buchstabe a bei späteren Bestattungen 
  je Jahr für eine Rasenurnenwahlgrabstätte 
  (4 Aschen)     37,50 Euro
 c) Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts 
  nach Ablauf der ersten Nutzungszeit werden 
  die gleichen Gebühren wie nach Buchstabe 
  a) erhoben. 

III. Anonyme Urnengrabstätten 
     Überlassung einer anonymen Urnengrabstätte an
     Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 
     (Nutzungsdauer 20 Jahre)  290,00 Euro

IV. Beistellung von Urnen in Wahlgrabstätten für Erdbestattungen 
     Beistellung einer Urne in Wahlgrabstätten 
 für Erdbestattungen  180,00 Euro

V. Ausheben und Schließen der Gräber
1.  Reihengräber für Verstorbene 
     (§ 13 der Friedhofssatzung)
     a) bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres 300,00 Euro
     b)  vom vollendeten 5. Lebensjahr ab 600,00 Euro
     c)  Urnenbeisetzung je Beisetzung 310,00 Euro
     d)  Rasenurnenbeisetzung je Beisetzung  310,00 Euro
2.  Wahlgräber -Einfachgräber-
     (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung)
     a)  eine einstellige Wahlgrabstätte 600,00 Euro
 b) zweistellige Wahlgrabstätte
  für die erste Bestattung 600,00 Euro
  für die zweite Bestattung 600,00 Euro
     c)  Urnenbeisetzung je Beisetzung 310,00 Euro
3.  Wahlgräber –Tiefgräber-
     (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung)
     a)  einstellige Wahlgrabstätte
  für erste Bestattung in der Tiefe 720,00 Euro
  für zweite Bestattung 600,00 Euro
 b) zweistellige Wahlgrabstätte
          für Bestattungen in der Tiefe  720,00 Euro
          für zweite Bestattung 600,00 Euro
     c)  Urnenbeisetzung je Beisetzung 310,00 Euro 
4.  Urnenwahlgräber je Beisetzung 
 (§15 Abs. 1 der Friedhofssatzung)  310,00 Euro
5.  Rasenurnenwahlgräber je Beisetzung 
 (§ 15 Abs. 1 der Friedhofssatzung)   310,00 Euro
6.  anonyme Urnengrabstätte je Beisetzung 
 (§ 15 Abs. 1 der Friedhofssatzung)  310,00 Euro
7.  Bei Bestattungen und Beisetzungen an 
 Samstagen, Sonntagen und Feiertagen wird ein 
 Zuschlag berechnet von          50 v.H. 

VI. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen
1.  Bei Reihen- und Wahlgrabstätten für
     das Ausgraben einer Leiche
     a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr bei einer Liegezeit
     aa) bis zu 15 Jahren 550,00 Euro
     ab) von mehr als 15 Jahren 450,00 Euro
     b vom vollendeten 5. Lebensjahr bei einer Liegezeit
     ba) bis 5 Jahren         1.650,00 Euro
     bb)  von 5 bis 20 Jahren          1.650,00 Euro
 bc) von mehr als 20 Jahren         1.350,00 Euro
   Das Ausgraben und Umbetten von Leichen mit einer 
            Liegezeit unter 5 Jahren ist nicht gestattet. Ausnah-
            men erfolgen nur  auf Anordnung der Gerichte. In 
            diesem Falle ist die Gebühr nach Buchstabe aa) bzw. 
            ba) zu berechnen.
 c)  für das Ausgraben von Aschen 450,00 Euro
2.  Bei Tiefgräbern erhöhen sich die Gebühren 
 nach Nr. 1 beim Ausgraben aus der Tiefe um           50 v.H. 
3.  Für die Wiederbestattung von Leichen und die 
 Wiederbeisetzung von Aschen werden Gebühren 
 nach Abschnitt III erhoben.

VII. Benutzung der Leichenhalle
1. Für die Aufbewahrung
    a) einer Leiche 140,00 Euro 
    b) einer Urne  100,00 Euro

VIII. Sonstige Gebühren 

Neuanlage einer Grabstelle mit Platten  170,00 Euro 
Neuanlage einer Grabstelle mit Platten (Urnengräber) 110,00 Euro
Neuanlage einer Grabstelle mit Rasenbordsteinen 100,00 Euro

Gebühren für die Pfl ege von vor Ablauf der Ruhezeit 
zurückgegebenen Grabstellen für jedes angefangene 
Kalenderjahr bis zum Ablauf der Nutzungszeit der 
Friedhofssatzung gem. § 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 3
für eine Erdgrabstelle pro Grabstelle je  40,00 Euro 
für eine Urnengrabstelle  20,00 Euro

IX. Aufstellen von Grabmalen
Gebühren für die Genehmigung zur Aufstellung 
eines Grabmales  30,00 Euro
Gebühr für das Anbringen und die Bestellung einer 
Namenstafel im Rasenurnengrabfeld   45,00 Euro

X. Entfernen von baulichen Anlagen 
Gebühr für Entfernen von Grabmalen, 
Grabeinfassungen und sonstigen baulichen 
Anlagen sowie Grabeinebnung 
pro Arbeitsstunde   35,00 Euro
zuzüglich Gebühr der jeweils gültigen Haushaltssatzung des 
Landkreises Südwestpfalz für die Entsorgung des Materials 
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Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am

Donnerstag, dem 16.07.2020, 19:00 Uhr,

im Dorfgemeinschaftshaus in Erfweiler, Thalstraße 9, eine Sitzung des
Gemeinderates der Ortsgemeinde Erfweiler stattfi ndet. 

TAGESORDNUNG

A) Öffentlicher Teil der Sitzung
1.  Einwohnerfragestunde
2.  Ausbau der Sommerstraße;
 Auftragsvergabe für die Straßenbeleuchtung
3.  Herstellung Rasenurnengrabfeld und Errichtung von Stützmauern als
 Verkehrssicherungsmaßnahme;
 Auftragsvergabe für Planungs-, Bauleitungs- und Ausschreibungs-
 leistungen
4.  Abschluss eines Vertrages über die Teilnahme am Infrastrukturatlas
 der Zentralen Informationsstelle des Bundes
5.  Errichtung von Wohnmobilstellplätzen
6.  Erneuerung der Sprechanlage in der Leichenhalle
7.  Informationen des Ortsbürgermeisters

B) Nichtöffentlicher Teil der Sitzung
8.  Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen;
 Erlassantrag
9.  Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus;
 Erlassanträge
10. Bauanträge und Bauvoranfragen

Hinweis:
Für die Zuhörer steht nur ein begrenzter Raum zur Verfügung. Sobald 
dieser ausgeschöpft ist, können weitere Zuhörer nicht mehr an der 
Sitzung teilnehmen.

Erfweiler, den 30.06.2020
gez. Walter Schwartz
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung

Erfweiler

Ortsbürgermeister, Walter Schwartz

www.erfweiler-pfalz.de

Fischbach
www.fi schbach-bei-dahn.de

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters, Michael Schreiber,
montags 9.00 - 11.30 Uhr, mittwochs 16.00 - 19.00 Uhr, im Gemeindehaus, 

Hauptstr. 37, Tel. 204

Der Gemeinderat Fischbach hat in seiner Sitzung beschlossen, die Kita St. 
Hildegard künftig „Kommunale Kindertagesstätte St. Hildegard Fischbach“ 
zu nennen. Der Gemeinderat hat sowohl dem Erlass einer Kita-Ordnung 

Aus der letzten Gemeinderatssitzung

In der Kindertagesstätte St. Hildegard wird ab 1. September 2020 eine 
Stelle zur Ableistung eines

Freiwilligen Sozialen Jahres 

angeboten. 
Interessenten für diese Stelle können ihre aussagekräftige Bewerbung 
umgehend an die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
Schulstraße 29, 66994 Dahn richten. 
Nähere Auskünfte erhalten Sie unter Telefon Nr. (06391) 9196-130.

Stellenangebot

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit Beginn der Corona Pandemie und den auferlegten Beschränkungen 
in allen öffentlichen und privaten Bereichen hat sich trotz Lockerungen 
gezeigt, dass wir noch nicht Entwarnung geben können.
Wir müssen erkennen, dass sich das Virus durch große Versammlungen, 
wie z.B. Feste verbreiten kann. Bei einer Veranstaltung in der Größen-
ordnung der Fischbacher Kerwe haben wir nicht die Möglichkeit, alles so 
vorzubereiten und zu organisieren, dass alle bis dahin noch erforderlichen 
Vorkehrungen wirkungsvoll eingerichtet, umgesetzt und eingehalten wer-
den können (Einlass Kontrollen, Abstände, Desinfektionsmöglichkeiten, 
Ordnungskräfte, festhalten von Personalien etc.).
Nach Rücksprache mit den Beteiligten, sowie dem Förderkreis der Feu-
erwehr und den Schaustellern haben wir uns entschieden, die Kerwe in 
diesem Jahr abzusagen. Wir würden damit unnötigerweise ein großes 
Infektionsrisiko schaffen und neben uns auch viele weitere Menschen 
unnötig gefährden.
Fassen wir deshalb die Feste und Kerwe für das Jahr 2021 ins Auge und 
hoffen wir, dass bis dahin eine Möglichkeit und bessere Maßnahmen 
gefunden werden, um uns vor dem Virus zu schützen.
Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern, allen Verantwortlichen in den 
Vereinen und ihren Mitgliedern alles Gute und Gesundheit in dieser für 
uns alle neuen Situation und hoffe, dass wir alle von einer Corona Infektion 
verschont bleiben.

Michael R. Schreiber
Ortsbürgermeister

Fischbacher Kerwe 2020 wird abgesagt!

3. Anpassung des Straßenausbauprogrammes
4. Bauanträge und Bauvoranfragen
5.  Informationen des Ortsbürgermeisters

B) Nichtöffentlicher Teil der Sitzung

6. Informationen des Ortsbürgermeisters

Hinweise:
Für die Zuhörer steht nur ein begrenzter Raum zur Verfügung. Sobald 
dieser ausgeschöpft ist, können weitere Zuhörer nicht mehr an der 
Sitzung teilnehmen. 
Beim Betreten des Sitzungssaales ist das Tragen einer Mund- und 
Nasenbedeckung erforderlich. 

Busenberg, den 02.07.2020
gez. Müller
Ortsbürgermeister

als auch einem pädagogischen Konzept zugestimmt, beide orientieren 
sich weitgehend an den bisherigen Festlegungen. Auch die Regelung 
der Öffnungs- und Schließzeiten hat der Gemeinderat festgelegt. Das 
Essensgeld wurde auf die bisherige Pauschale von 30,00 € festgelegt.
Des Weiteren hat der Gemeinderat einem Bauantrag zur Errichtung eines 
Balkons mit Überdachung in der Marienstraße zugestimmt.

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Donnerstag, dem 16.07.2020, 19:30 Uhr,

im Sitzungszimmer des Gasthauses „Altes Schulhaus“ in Nieder-
schlettenbach, Weißenburger Straße 3, eine Sitzung des Gemeinderates 
der Ortsgemeinde Niederschlettenbach stattfi ndet.

TAGESORDNUNG

A)  Öffentlicher Teil der Sitzung
1.  Einwohnerfragestunde
2.  Abschluss eines Vertrages über die Teilnahme am Infrastrukturatlas 
 der Zentralen Informationsstelle des Bundes
3.  Grundstücksangelegenheit;
 Grundsatzbeschluss
4.  Bauanträge und Bauvoranfragen
5.  Informationen des Ortsbürgermeisters

B)  Nichtöffentlicher Teil der Sitzung
6.  Grundstücksangelegenheit
7. Mietangelegenheit
8. Informationen des Ortsbürgermeisters

Gemeinderatssitzung

Niederschlettenbach

Ortsbürgermeister, Thomas Pietsch

www.niederschlettenbach.de
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Nothweiler
Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin, Nicole Grüny,

nach Vereinbarung, Tel. 54 76

www.nothweiler.de

In der Gemeinderatssitzung am 18.05.2020 wurde vor Eintritt in die 
Tagesordnung das neu einberufene Ratsmitglied Gerd Völlmar von Frau 
Ortsbürgermeisterin Nicole Grüny verpfl ichtet. 
Der Gemeinderat beschloss die Auftragsvergabe für die Durchführung der 
Dorfmodertation, Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts sowie die 
Durchführung der Beratung privater Bauherren an das Büro „Stadtgespräch“ 
zum Preis von 34.980,05 EUR/Brutto zu vergeben. Die Beauftragung soll 
erst dann befolgen, wenn der Bewiligungsbescheid der ADD vorliegt. 
Anschließend beschloss der Gemeinderat, dass sich die Ortsgemeinde 
Nothweiler anteilmäßig nach Kinderzahlen an den Kosten der energetischen 
Sanierung der Kita St. Franziskus in Bruchweiler-Bärenbach in den Jahren 
2016-2019 mit einem Betrag von 25.506,39 € beteiligt. 
Weiterhin beschloss der Gemeinderat die im Entwurf vorliegende 1. Nach-
tragshaushaltssatzung mit -plan sowie dessen Bestandteilen und Anlagen 
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 anzunehmen. 
Der Gemeinderat hat dem Rückbau des Basistelefons nicht zugestimmt. 
Des weiteren wurde Frau Ortsbürgermeisterin Nicole Grüny ermächtigt, 
den Vertrag  über die Teilnahme am Infrastrukturatlas der Zentralen In-
formationsstelle des Bundes mit der Bundesnetzagentur abzuschließen. 
Weiterhin erteilte der Gemeinderat die Aufträge für die Wiederherstellung 
der Verkehrssicherheit auf dem gemeindlichen Friedhof aufgrund der 
vorliegenden Angebote an die Firma Hufnagel für die Instandsetzung des 
Hauptweges zum Angebotspreis von brutto 5.231,24€ sowie für die Errich-
tung von zwei neuen Treppen zum Angebotspreis von brutto 3.261,23€ 
und an die Firma Pott für die Errichtung eines Handlaufs/Geländers zum 
Angebotspreis von brutto 805,63€.
Die Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Nothweiler wurde neu 
gefasst. 
Im nichtöffentlichen Sitzungsteil wurde eine Vertragsangelegenheit be-
handelt.

Aus der letzten Gemeindratssitzung

Rumbach
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Ralf Weber

nach Vereinbarung, Tel. 993878

www.rumbach-pfalz.de

In seiner letzten Gemeinderatssitzung hat der Gemeinderat der Ortsge-
meinde Rumbach der Annahme einer Spende des Förderkreises Rumbach 
e.V. zugestimmt. Außerdem wurde beschlossen, die Grundstücke Flurstück 
Nrn. 2837, 2838 und 2839 in der Gewanne „In den Heuwiesen“ an private 
Interessenten zu verkaufen.
Weiterhin wurde der Ortsbürgermeister ermächtigt, einen Vertrag über 
die Teilnahme am Infrastrukturatlas der Zentralen Informationsstelle des 
Bundes mit der Bundesnetzagentur abzuschließen.
In die Richtlinien über die Gewährung von Ehrengaben wurde der Gna-
den- (70-Jährige) Hochzeitstag aufgenommen. Außerdem wurde eine 
Ehrengabe für Familien bei der Geburt eines Kindes eingeführt.
Der Gemeinderat stimmte einem Bauvorhaben in der Hauptstraße zu.

Aus der letzten Gemeinderatsitzung

Im Rahmen unserer 575-Jahr-Feier ist eine Ausstellung über die Geschichte 
von Schindhard geplant.
Bei dieser Ausstellung sollen alte Bilder, Dokumente und Zeitungsartikel 
aus der Vergangenheit unseres Dorfes gezeigt werden.
Über Mitarbeit und Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern, die uns weiteres 
Material bereitstellen oder beim Identifi zieren der Personen, Gebäude oder 
Ereignisse auf den Bildern helfen, würden wir uns sehr freuen. 
Die Dokumente oder Fotos werden für die Ausstellung digitalisiert und 
bleiben dadurch auch für unsere zukünftigen Generationen greifbar. Die 
Originale erhalten die Besitzer selbstverständlich zurück.
Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0172-6730686 bei 
mir melden.

Tobias Herberg
Ortsbürgermeister

Historische Ausstellung beim Dorfjubiläum

Schindhard
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Tobias Herberg, 

montags, 18.00 - 19.00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Tel. 0172/673 06 86

Veranstaltungen
HINWEIS: Eingabeschluss per Internet
 1 Woche vorm Erscheinungstermin, 12 Uhr

 SamStag 11/7  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Künstlerpräsentation *Licht und Schatten*
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: Initiative Sauertal und KuVV Ludwigs-
winkel
Hr. Bublin setzt seine Modelle sehr gekommt in Szene. Er liebt die Natur, 
besonders die kleinen Geschöpfe. An diesem Wochenende zeigt er aber 
eine ganz andere Seite. Wie kann Licht und Schatten auf uns wirken? Wie 
verändert sich ein Objekt dabei? Das können Sie in dieser Ausstellung 
erleben.
treffpunkt: Stiftungshaus Daniel-Theyson-Stiftung
Kosten:  

 mittwOch 15/7  Ortsgemeinde Niederschlettenbach
Saarbacherhammer
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: PWV Niederschlettenbach
Von Fischbach aus führt die Mittwochswanderung des PWV entlang der 
Sauer zum Saarbacherhammer, dort Einkehr im Budche.
treffpunkt: Niederschlettenbach
Kosten:  

 mittwOch 15/7  Stadt Dahn
geführte wanderung
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Stadt Dahn in Zusammenarbeit mit 
dem PWV Dahn
- Wohlfahrtspfad - Durchbruch - Wöllmersberg - Erfweiler - Wasser-
tretstelle- *- Landschaftsweiher - Winterberg - Erfweiler –Dahn 
          9 km - 13 km
treffpunkt: Tourist-Information
Kosten:  

 SamStag 18/7  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
Sommerwaldfest unterm Schuhfels
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: KZVP13
Hasenheim Bruchweiler-Bärenbach lädt ein zum Sommerwaldfest am 
18.07.2020 mit Live-Musik, Cocktails und einer Feuershow.
treffpunkt: Hasenheim Bruchweiler
Kosten:  

Hinweis:
Für die Zuhörer steht nur ein begrenzter Raum zur Verfügung. Sobald 
dieser ausgeschöpft ist, können weitere Zuhörer nicht mehr an der 
Sitzung teilnehmen.

Niederschlettenbach, den 02.07.2020
gez. Thomas Pietsch
Ortsbürgermeister 
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Atelier Erwin Würth, 
Sandbuckel 2, 66996 Fischbach-Petersbächel, Tel.: (0 63 93) 12 43,  
www.wuerth-holzart.de
„HolzArt Erlebniswelt“ - 
Große und kleine Kunstwerke auf 200 m2 Ausstellung
Öffnungszeiten: Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr, 
und nach Absprache.
      Eintritt frei!

Kunstaustellungen

Kreisgalerie Dahn, 
Schulstraße 14, 66994 Dahn, Telefon: 06391/3222 
Kunstgalerie des Landkreises Südwestpfalz, www.lksuedwestpfalz.de
Dauerausstellungen:
Stiftung Ludwig Schindler, Stiftung Emil Knöringer 
und Stiftung Petzinger
Wechselausstellung:

„Fast vogelfrei“ –  
Ausstellung von Xaver Mayer, Ausstellung bis 12.07.2020
Öffnungszeiten: während der Wechselausstellung täglich von 15.00 
bis 18.00 Uhr, Eintritt frei! Zwischen den Wechselausstellungen ist die 
Kreisgalerie geschlossen

 SONNtag 19/7  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
Sommerwaldfest unterm Schuhfels
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: KZVP13
Hasenheim Bruchweiler-Bärenbach lädt ein zum Sommerwaldfest am 
19.07.2020 zum Frühschoppen mit musikalischer Begleitung.
treffpunkt: Hasenheim Bruchweiler-Bärenbach
Kosten:  

Beratungsstellen

TelefonSeelsorge
Tel.: (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222
anonym - kompetent - rund um die Uhr
homepage: www.telefonseelsorge-pfalz.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Südwestpfalz
22er Straße 66, 66482 Zweibrücken
Tel. (0 63 32) 4 30 03, Fax (0 63 32) 4 13 03

Arthrose-Selbsthilfe
Hilfe für Rheumakranke bietet die Arthrose-Selbsthilfegruppe in der Kath. 
Familienbildungsstätte am Sommerwald an. 
Info und Anmeldung: 
Inge Hammerschmidt, Tel.: (0 63 31) 46 289. 
Termine im Internet unter: 
www.gesundheitspraxis-hammerschmidt.de/Arthrose-Selbsthilfe

Pflegestützpunkt Dahn
Schulstr. 4, 66994 Dahn
Beratungsstelle für ältere, pflegebedürftige, kranke und behinderte Men-
schen und deren Angehörige.
Unterstützung bei Antragsstellungen, Information über Leistungsmöglich-
keiten bei Hilfebedarf. 

Wasgau-Sozialstation
Zentrale: 
66994 Dahn, Schulstr. 11, Tel. (0 63 91) 91 01 20, Fax 91 01 229
24-Stunden-Notfallbereitschaftsdienst unter Tel. (0 63 91) 91 01 20
Beratung und Auskunft:
Sylvia Thoss und Susanne Hitpass
Leistungen: Grund- u. Behandlungspflege, Hauswirtschaft, Betreuung, 
Beratung, Schulung u. Krankenhausüberleitung, tägl. Essen auf Rädern 
(warm oder gefroren)

AWO Betreuungsverein Kreis Südwestpfalz
Beratung zu betreuungsrechtlichen Fragen und Vorsorgemöglichkeiten 
wie Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht.

Sprechstunde jeweils am 1. Dienstag des Monats (Änderung möglich) 
von 15 – 17 Uhr in den Räumen des SenVital Senioren- und Pflege-
zentrum Dahn. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
Kontakt:  Zweibrücker Str.3-5, 66953 Pirmasens  
   Tel. (06331) 2160 223

Aidsberatung und Durchführung HIV-Test
Kreisverwaltung Südwestpfalz
Frau Ute Mayer, Telefon (0 63 31) 809-414
nach telefonischer Vereinbarung

Frauenselbsthilfe nach Krebs - Gruppe Dahn
auffangen-informieren-begleiten
Gruppentreffen: Jeden ersten Donnerstag des Monats im Haus des Gastes, Dahn 
Monatliches Chemopatientenfrühstück: Termine erfragen
Auch Männer sind willkommen!
Beratung und Gespräch - persönlich oder am Telefon: 
Andrea Gnirss  (0 63 91) 26 61   fsh.andreagnirss@t-online.de

Ansprechpartnerinnen: 

Eleonore Merk, Tel. 0 63 91 / 91 015 - 81
Telefonische Beratung von:
Montag – Donnerstag 8.30 – 15.00 Uhr
Freitag   8.30 – 12.00 Uhr

Elke Weyandt, Tel. 0 63 91 / 91 015 - 82
Telefonische Beratung von:
Montag + Dienstag  9.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag  9.00 – 13.00 Uhr

Persönliche Beratungsgespräche sind nach Absprache  
im Pflegestützpunkt wieder möglich.

Krebsberatungsstelle Pirmasens
66955 Pirmasens, Kaiserstr. 49, Tel. (0 63 31) 27 54 28

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
Kreisverband Pirmasens
Zentrale: Pettenkoferstr. 13-15, 66955 Pirmasens, 
Tel. (0 63 31) 14 88 60
Leistungen: ASB-Hausnotruf - Hilfe per Knopfdruck -  Menüservice 
für Senioren „Essen auf Rädern“ (tägl. heiße Auslieferung) - 
Rollstuhlfahrdienst - Ausbildungen für Führerscheinbewerber, 
Vereine + Betriebe - Sozialstation - Hauswirtschaft und Betreuung - 
kostenlose Beratung

Sozialverband VdK Pirmasens
Kreisverband Pirmasens
Sozialrechtliche Beratung (Renten-, Kranken-, Pflegeversicherung u.a.)
Kontakt: Zweibrücker Straße 3-7, 66953 Pirmasens
Tel. (0 63 31) 6 44 51 von Mo - Do 9 bis 12 Uhr,
nachmittags nach Vereinbarung; Freitags geschlossen.
Beratungen nur nach telefonischer Terminvereinbarung

Johanniter-Sozialstation
Ambulanter Pflegedienst
Zentrale 24h erreichbar unter Tel. (0 63 31) 21 18-0

Beratung und Auskunft:
Bettina Wegmann und Dominik Tretter
Oder Beratung über unseren Pflegestützpunkt:
Frau Rohr und Frau Kuntz, Tel. (0 63 31) 1 44 01 58

Leistungen: 
Häusliche Pflege, medizinische Versorgung, Familienpflege, Hauswirt-
schaft, Betreuung, Hausnotruf, mobile Fußpflege, Demenzbegleitung
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Ambulanter Hospiz- und Palliativ- Beratungsdienst  
Südwestpfalz
Häusliches Unterstützungsangebot für schwerkranke Menschen und ihre 
Angehörigen. Was wir für einen schwerkanken Menschen tun können? Ein 
Netz knüpfen aus Fürsorge, Pflege und Zuwendung, das ist
alles - nicht mehr. Was wir für einen schwerkranken Menschen tun wol-
len? - Nicht weniger!
Büro 66976 Rodalben, Hauptstr. 135, Tel.: (0 6331) 60 84 31
Büro 66482 Zweibrücken, Poststr. 35, Tel.: (0 63 32) 46 08 29
E-Mail hospiz-suedwestpfalz@web.de

Freundeskreis Blaues Kreuz Dahn
Selbsthilfegruppe für Suchtkranke und deren Angehörige
Gruppenabende donnerstags, 19.00-21.00 Uhr 
im protestant. Gemeindehaus, Hauensteiner Str. 2
Kontakt:  Tel. (0 63 91) 7 41
Internet: www.blaues-kreuz-pfalz.de

DMSG - Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
MS-Selbsthilfegruppe Pirmasens, Landkreis Pirmasens
Ansprechpartnerin: Frau Ilona Habermeyer, 
Tel. (0 63 31) 4 69 02; E-Mail: ilona _habermeyer@web.de
Nachmittagstreffen: jeden 1. Mittwoch im Monat, 14.00 Uhr
 im AWO Seniorenhaus „Johanna Stein“, 
 Berliner Ring 90, Pirmasens
Stammtisch: jeden 3. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr
 Kuchem’s Brauhaus, Hauptstr. 13, Pirmasens

Pfalzklinikum AdöR
Betreuen  •  Fördern  •  Wohnen

Teilhabezentrum Dahn 
Hauensteiner Str. 43, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 92 44 67
Begleitung und Betreuung für Menschen mit seelischen Beeinträchti- 
gungen. Wohnen am Lachberg, ambulante Hilfe nach Maß, tagesstruktu-
rierte Angebote, offene Angebote und Beratung
Ansprechpartner und Beratung: 
Herr Michael Köhler, telefonische Terminvereinbarung

Tages- und Begegnungsstätte für Senioren Dahn 
Schillerstraße 17a, 66994 Dahn, Tel. (0 63 49) 900 - 4510
Ziel der Tagesstätte: Fähigkeiten erhalten und fördern. Verbesserung der 
Lebensqualität, individuelle Tagesstruktur, gemeinsame Aktivitäten und 
Erleben in der Gruppe. Wir beraten sie gerne umfassend und kostenlos 
zu allen Leistungen der Pflegekassen.

Stammtisch für Angehörige: jeden vierten Montag im Monat, 15 - 17 Uhr
Terminvereinbarung zur Beratung sowie Anmeldung Stammtisch:
Hotline: (0 63 49) 900 - 45 10

Selbsthilfegruppe Herzpatienten
für Betroffene und Angehörige
Treffen: am 1. Montag im Monat um 18.00 Uhr
im Städt. Krankenhaus Pirmasens, Caféteria im 1. Untergeschoss
Kontakt:  Rolf Jaksties, Tel. (0 63 91) 99 36 73 
   shg-herzpatienten@t-online.de

Caritas-Zentrum Pirmasens
Schachenstraße 1, 66954 Pirmasens, Tel. (0 63 31) 27 40 10
Allgemeine Sozialberatung • Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung  
• Gemeindecaritas • Kinderschutzdienst • Migrationsberatung • Schwan-
gerschaftsberatung

Außenstelle Dahn, Schulstraße 19, 66994 Dahn, Tel. (0 63 31)  27 40 10
Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung

Soziales Projekt der Kolpingsfamilie Dahn
• Unbürokratische Hilfe für Menschen in Notlagen: Finanzielle 
 Unterstützungen / Materialspenden
• Formalitäten-Hilfe, Einkaufs-Service, Zuschüsse zu Arztfahrten 
• Weitere Infos: www.kolpingfamilie-dahn.de, Tel. (0 63 91) 40 95 45,   
 kolpingsfamilie-dahn@gmx.de

Anziehend - Die Kleiderstube in Dahn
• Öffnungszeiten: Jeden Donnerstag, von 10 - 18 Uhr (außer an Feiertagen)
•  Pirmasenser Straße 20, gegenüber der Jungfernsprung - Apotheke
•  Weitere Infos: www.kolpingfamilie-dahn.de 
 oder Telefon (0 63 91) 40 95 45, kolpingsfamilie-dahn@gmx.de

Lebenshilfe Pirmasens  /
Kreisvereinigung Südwestpfalz e. V. 
Ambulante Dienste für Menschen mit körperlicher, geistiger, psychischer 
Beeinträchtigung und deren Angehörigen. 
Beratung und Begleitung in allen sozialen Fragen.
Uhlandstraße 11, 66955 Pirmasens, Tel. (0 63 31) 14 49 42
E-Mail: info@lebenshilfepirmasens.de

EUTB-Stelle Pirmasens
Unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit (drohender) Behinderung.
Aufsuchende Beratung möglich.
Frau Weidner, Tel. (0 63 31) 144 59 13

SKFM Betreuungsverein f.d.  
Landkreis Südwestpfalz e.V. 
Kostenlose Beratung zu Vorsorgemöglichkeiten und gesetzl. Betreuungen
Schlossstr. 26, 66953 Pirmasens, Tel.: (0 63 31) 144 59 00

Beratungsangebot der Deutschen Rentenversicherung 
Bund / der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland-Pfalz
Die Deutsche Rentenversicherung hält monatlich einen Sprechtag im 
Rathaus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 
66994 Dahn, ab. 
Dieser Sprechtag ist immer an einem Dienstag. Die Beratung erfolgt jeweils 
in der Zeit zwischen 09.00 Uhr – 12.30 Uhr und 13.30 Uhr – 15.30 Uhr. 
Eine Terminvereinbarung ist erforderlich.
Termine können bei der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland persön-
lich –Zimmer Nr. 4-  oder telefonisch unter der Tel.-Nr. 06391 / 91 96 212 
vereinbart werden. 
Zum Beratungsgespräch sind der Personalausweis/Reisepass und alle 
Versicherungsunter-lagen mitzubringen. 

Beratungsangebot  Blinden- und Sehbehindertenbund 
Pfalz e.V. 
Haspelstraße 25, 67657 Kaiserslautern
Telefon: (0 63 1) 92 294, Internet: www.bsb-pfalz.de
Pfalzweit Ihr Ansprechpartner zum Thema Sehbehinderung 
und Erblindung

RUBIN  -  Sozialpsychiatrisches Zentrum in Dahn
Beratung - Betreuung - Unterstützung - Rehabilitation - 
Inklusion
Tagesstätte - Kontaktstelle - Betreutes Wohnen und „Ambulante Hilfe 
nach Maß“
Ludwigstraße 9, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 40 98 68
Leistungen: Einzel- und Familienberatung / Begleitung für Menschen  
mit psychischen Beeinträchtigungen, Tagesstätte - tagesstrukturierende 
Angebote, Unterstützung im Alltag & Freizeitaktivitäten, Biografiearbeit, 
Gesprächsguppen, Vorbereitung auf das Berufsleben, Betreutes Woh-
nen, Ambulante „Hilfe nach Maß“, Abendsprechstunde für Berufstätige, 
Samstags-Café, aktuelle Projekte: Kreative Schreibwerkstatt, Tel.  
Terminvereinbarung, Kontakt und Beratung: Frau Schreiber
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Conrad-von-Wendt-Haus Dahn
Ambulante Betreuung - Wohnen - Tagesförderstätte
Begleitung und Beratung im Bereich ambulante Betreuung, stationäres 
Wohnen, Tagesförderstätte und Freizeitangebote für Menschen mit 
geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung.
Offene Angebote: Tanz & Theater, Malgruppe, Rollstuhltanz, 
Musikgruppe
Pirminiusstrasse 4, 66994 Dahn, Tel.: 06391 919-0
E-Mail: kw.fricke@cvw-haus.de  Internet: www.cvw-haus.de

Hilfetelefon - Gewalt gegen Frauen
Vertraulich - Kostenfrei - Rund um die Uhr - Mehrsprachig - Barrierefrei    
Tel.: 08000 116 016
Beratung auch per anonymer E-Mail oder im Chat unter  
www.hilfetelefon.de
Unsere Beraterinnen helfen Ihnen bei allen Fragen zu Gewalt gegen Frauen: 
Bei Gewalt in der Ehe oder Partnerschaft, bei sexuellen Übergriffen, Ver-
gewaltigung, Zwangsheirat oder Menschenhandel. Sprechen Sie mit uns.

KISS Pfalz
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS Pfalz)
Außenstelle Pirmasens
Öffnungszeiten: jeden Donnerstag 14.00-17.00 Uhr
in der Kreisverwaltung Pirmasens, Erdgeschoss, Raum E 7
Tel. (0 63 31) 809 333
Terminabsprache bitte direkt in Edesheim: Tel. (0 63 23) 989 924
Selbsthilfe-PS@kiss-pfalz.de; www.kiss-pfalz.de

Elterntreff: 
jeden 1. Montag im Monat in Zweibrücken, Mehrgenerationenhaus, 
von 10.00 bis 11.30 Uhr 
jeden 1. Dienstag im Monat 
in Pirmasens, Patio Projektladen, von 10.00 bis 11.30 Uhr
telefonische Beratung: jeden Mittwoch, 10.00-11.00 Uhr,
Tel. (0 63 31) 809-409      (außer in Ferienzeiten und an Feiertagen)

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH 
Umfangreiche Dienstleistungen und Informationen für Unternehmen (freie 
Gewerbeimmobilien oder -flächen, Weiterbildungen, Nachfolge-regelung, etc.)
Umfassende Beratung für Existenzgründer auf ihrem Weg in die Selbst-
ständigkeit und darüber hinaus. Kompetente Unterstützung bei der Suche 
nach Gewerbeflächen und -objekten.

Unterer Sommerwaldweg 40 - 42, 66953 Pirmasens,   
Tel.:  (06331) 809-139, Fax: (06331) 809-493

E-Mail: info@wfg-suedwestpfalz.de 
 Internet: www.wfg-suedwestpfalz.de

Beratungsangebot der Firma Pfalzgas
Kostenlose Beratung unter Tel. (0 63 43) 25 20 u. (0800) 6 04 02 68

Beratungsangebot der
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Der Energieberater hat jeden 2. und 4. Dienstag im Monat nachmittags 
Sprechstunde bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
Schulstr. 29, 66994 Dahn. Die Beratungsgespräche sind kostenlos.
Termine können unter Telefon (0 63 91) 91 96 110 vereinbart werden.

Sprechstunden

Polizei in Dahn
Derzeit finden keine Sprechstunden statt.
Termine können unter (0 63 91) 916 0 vereinbart werden.

Finanzamt Pirmasens
Telefon (0 63 31) 711-0  (Fax: 0 63 31/711-30950)

Öffnungszeiten des Service-Centers:
Montag + Dienstag 8:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch + Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 18:00 Uhr
Internet: www.finanzamt-pirmasens.de
E-Mail:  Poststelle@fa-ps.fin-rlp.de
Info-Hotline der Finanzämter: (0 26 1) 20 179 279

Agentur für Arbeit
An der Feuerwache 3, 66994 Dahn

Vorsprachen ohne Termin sind nur in Pirmasens möglich.
Nutzen Sie daher die Online-Services oder die Service-Rufnummer:

• Arbeitsuchendmeldung und vieles mehr online unter 
 www.arbeitsagentur.de von zuhause aus rund um die Uhr. 
 Einfach online registrieren und nahezu alle Anliegen erledigen.

•  Kontaktaufnahme über die gebührenfreie Service-Rufnummer  
 0800 4 5555 00 von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Schiedsfrau
Helgarde Trampler, Wiesenstraße 2, 76891 Bruchweiler-Bärenbach, 
Tel. 01608430016

Sicherheitsberaterin für Senioren
Helgarde Trampler, Wiesenstraße 2, 76891 Bruchweiler-Bärenbach, 
Tel. 01608430016

Gleichstellungsbeauftragte
Die Sprechzeiten der Gleichstellungsbeauftragten sind jeden 
4. Donnerstag, von 16.00-17.00 Uhr, in der Verbandsgemeinde-
verwaltung Dahner Felsenland, 1. OG, nach telefonischer Vereinbarung.
Anne Bauer, Schillerstr. 19, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 38 04

Behindertenbeauftragter
Der Behindertenbeauftragte der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, 
Michael Schreiner, und sein Stellvertreter, Martin Miller, sind wie folgt 
erreichbar:
Michael Schreiner Tel.: 0 160 975 204 97  E-Mail: mitschschreiner@web.de
Martin Miller  Tel.: (0 63 91) 24 60  E-Mail: millersbuero@web.de
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung.

Kindertagespflege
Vermittlung qualifizierter Tagesmütter zur individuellen Kinderbetreuung 
Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 
66953 Pirmasens, Frau Büffel, Tel. (0 63 31) 8 09-1 10 
Sprechzeiten nach Vereinbarung.

Kreisjugendpflegerin
Kreisjugendpflegerin Elke Hamm
Erreichbar Handy 0173 - 10 99 1 11 Sprechzeiten nach Vereinbarung.

Büchereien

Öffentliche Bücherei St. Laurentius Dahn
Schulstraße 29 (Rathaus), 66994 Dahn
Leiterin: Gudrun Johann
Tel.  (06391) 9196-290
E-Mail: Buecherei-dahn@gmx.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 15:00 bis 17:00 Uhr
Freitag  16:00 bis 18:00 Uhr

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen.

Kath. Öffentliche Bücherei St. Wolfgang Erfweiler
Winterbergstraße 49, 66996 Erfweiler
Leiter: Anton Eichenlaub
Tel. (06391) 1871

Öffnungszeiten:
Jeweils am 1. Sonntag und letzten Mittwoch im Monat.
Mittwoch, 29.7. 17 bis 19 Uhr Sonntag, 2.8. 10 bis 12 Uhr 
Mittwoch, 26.8. 17 bis 19 Uhr Sonntag, 6.9. 10 bis 12 Uhr

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen.
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Recyclinghöfe

Fischbach
•  Mittwoch 13.00 - 16.30 Uhr
•  Samstag  08.30 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten: 

Dahn-Reichenbach
•  Montag - Freitag  08.30 - 12.00 Uhr
  13.00 - 16.30 Uhr
•  Samstag 08.30 - 12.00 Uhr

Impressum: 
Herausgeber, Druck und Verlag: Geiger-Druck, Weißenburger Str. 1, 66994 Dahn,
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Den amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers können Sie auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einsehen:   

www.dahner-felsenland.net

Kirchen

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

Dahn  Sonntag   12.07. 10.30 Uhr
Hinterweidenthal Sonntag  12.07. 09.00 Uhr

BEIDE GOTTESDIENSTE MIT VORANMELDUNG  
IM PFARRBüRO (0 63 91) 13 44

Rumbach Sonntag  12.07. 10.00 Uhr

BITTE BRINGEN SIE ZU ALLEN GOTTESDIENSTEN EINEN GESICHTSSCHUTZ 
UNG IHR EIGENES GESANGBUCH MIT.

KATHOLISCHE KIRCHE DAHN PFARREI HL. PETRUS

Bitte melden Sie Sich zu den GotteSdienSten
im PfarrBüro an.

Dahn  Sonntag   12.07. 10.30 Uhr
Hinterweidenthal Samstag  11.07. 18.00 Uhr
Bruchweiler Sonntag  12.07. 09.00 Uhr
Niederschlettenbach Sonntag   12.07. 09.00 Uhr
Fischbach Samstag   11.07. 18.00 Uhr

GOTTESDIENSTE MIT VORANMELDUNG  
IM PFARRBüRO (0 63 91) 91 09 40

Bitte BrinGen Sie zu allen GotteSdienSten einen GeSichtSSchutz 
und ihr eiGeneS GeSanGBuch mit.

Kath. Öffentliche Bücherei Heilig Kreuz
Raiffeisenstraße 4, 76891 Bruchweiler-Bärenbach
Leiter: Franz Braband
Tel. (06391) 1759

Öffnungszeiten:
Jeweils am 1. Sonntag im Monat 10.45 bis 11.45 Uhr
Dienstag   17.00 bis 18.00 Uhr

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen.

UNSERE SONSTIGEN BüCHEREIEN SIND BIS AUF 
WEITERES GESCHLOSSEN


